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2 Überblick 

ÜBERBLICK 

Bei EISENFÜHR SPEISER wird die Markenkompetenz in 

der Praxisgruppe Marken kanzleiübergreifend gebündelt. 

Die Rechts- und Patentanwälte tauschen sich regelmäßig 

über Neuerungen in der Rechtsprechung und Praxis aus. 

Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung 

von über 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere 

Mandanten. 

Ein besonderes Augenmerk richtet die Rechtsprechungs-

übersicht in diesem Jahr auf den bevorstehenden 

„Brexit“ und die daraus resultierenden möglichen Szena-

rien für EU-Schutzrechte. Um den Schutz beispielsweise 

Ihrer EU-Marken und Ihrer Gemeinschaftsgeschmacks-

muster auch nach dem Brexit zu sichern, finden Sie im 

Folgenden einige nützliche Hinweise. 

Darüber hinaus hat die Praxisgruppe Marken in dieser 

Übersicht acht aktuelle praxisrelevante Entscheidungen 

aus den letzten Monaten zusammengestellt und für Sie 

aufbereitet. Die Gerichte beschäftigte neben der Frage 

der Markenverletzung durch verschiedene Nutzungsfor-

men und Fragen der Unterscheidungskraft auch das 

Thema „Waffengleichheit“ im einstweiligen Rechts-

schutz, zu der zwei vielbeachtete Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts ergingen. Des Weiteren be-

leuchtet die Rechtsprechungsübersicht auch die neues-

ten Entwicklungen zum Thema „Rückrufverpflichtung im 

Unterlassungsanspruch“. 
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